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Richtlinien zum Wechsel vom Untergymnasium in die Sekundarstufe I 
der Volksschule 
 
vom Amt für Volksschule und Sport erlassen am 17. Oktober 2013 

______________________________________________________________________ 
 
 
Art. 1  

Wechsel vom Untergymnasium in die Sekundarstufe I der Volksschule 
erfolgen immer in die Sekundarschule. 

Grundsatz 

  

Art. 2  

Wechsel vom Untergymnasium in die Sekundarstufe I der Volksschule 
während des Schuljahres sind in der Regel an folgende Zeitpunkte 
gekoppelt: Herbstferien, Weihnachtsferien, Ende erstes Semester 
(Semesterzeugnis), Sportferien. 

Zeitpunkte für einen 
Wechsel während des 
Schuljahres 

  

Art. 3  

1 Ein Wechsel aus der 1. Klasse des Untergymnasiums vor dem 
1. Februar erfolgt in die 1. Sekundarklasse, wobei für die Promotion am 
Ende des Schuljahres die an der Sekundarschule erbrachten Leistun-
gen massgebend sind. 
2 Ein Wechsel aus der 1. Klasse des Untergymnasiums nach dem 
1. Februar während des Schuljahres ist an die Ergebnisse der erbrach-
ten Leistungen in den Fächern Kantonssprachen, Mathematik, Englisch 
und Naturlehre geknüpft. Wenn die Leistungen in mehr als drei der 
aufgeführten Fächer ungenügend sind, ist am Ende des Schuljahres in 
der Regel mit einer Nichtpromotion zu rechnen. Entscheidend ist neben 
der Sachkompetenz die ganzheitliche Beurteilung durch die Klassen-
lehrperson der aufnehmenden Schule zum Zeitpunkt des Promotions-
entscheids. 

Wechsel aus der 
1. Klasse des 
Untergymnasiums 
während des 
Schuljahres 

  

Art. 4  

1 Bei einer Nichtpromotion am Ende der 1. Klasse des Untergymna-
siums erfolgt gemäss Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung über das Auf-
nahmeverfahren an den Mittelschulen vom 2. September 2008 ein 
Wechsel in die Sekundarschule. 
2 Ein Wechsel am Ende der 1. Klasse des Untergymnasiums infolge 
einer Nichtpromotion hat eine provisorische Aufnahme in die 2. Sekun-
darklasse zur Folge, sofern nicht mehr als drei ungenügende Noten in 
den Fächern Kantonssprachen, Mathematik, Englisch und Naturlehre 
ausgewiesen werden. Am Ende des ersten Semesters erfolgt der defi-
nitive Entscheid über einen Verbleib der Schülerin bzw. des Schülers in 
der 2. Sekundarklasse oder über einen allfälligen Wechsel ins zweite 
Semester der 1. Sekundarklasse. Ein Wechsel in die 1. Sekundar-
klasse kann im gegenseitigen Einverständnis zwischen Lehrpersonen 
und Erziehungsberechtigten bereits im Verlaufe des ersten Semesters 
erfolgen. 

Wechsel aus der 
1. Klasse des 
Untergymnasiums 
infolge einer 
Nichtpromotion 



2 

3 Ein Wechsel am Ende der 1. Klasse des Untergymnasiums infolge 
einer Nichtpromotion mit mehr als drei ungenügenden Noten in den 
aufgeführten Fächern hat eine Zuweisung in die 1. Sekundarklasse zur 
Folge. 

  

Art. 5  

1 Ein Wechsel aus der 2. Klasse des Untergymnasiums vor dem 
1. Februar erfolgt in die 2. Sekundarklasse, wobei für die Promotion am 
Ende des Schuljahres die an der Sekundarschule erbrachten Leistun-
gen massgebend sind. 
2 Ein Wechsel aus der 2. Klasse des Untergymnasiums nach dem 
1. Februar während des Schuljahres ist an die Ergebnisse der erbrach-
ten Leistungen in den Fächern Kantonssprachen, Mathematik, Englisch 
und Naturlehre geknüpft. Wenn die Leistungen in mehr als drei der 
aufgeführten Fächer ungenügend sind, ist am Ende des Schuljahres in 
der Regel mit einer Nichtpromotion zu rechnen. Entscheidend ist neben 
der Sachkompetenz die ganzheitliche Beurteilung durch die Klassen-
lehrperson der aufnehmenden Schule zum Zeitpunkt des Promotions-
entscheids. 

Wechsel aus der 
2. Klasse des 
Untergymnasiums 
während des 
Schuljahres 

  

Art. 6  

1 Bei einer Nichtpromotion am Ende der 2. Klasse des Untergymna-
siums kann statt einer Repetition dieser Klasse ein Wechsel in die 
Sekundarschule erfolgen. 
2 Ein Wechsel am Ende der 2. Klasse des Untergymnasiums infolge 
einer Nichtpromotion hat eine provisorische Aufnahme in die 3. Sekun-
darklasse zur Folge, sofern nicht mehr als drei ungenügende Noten in 
den Fächern Kantonssprachen, Mathematik, Englisch und Naturlehre 
ausgewiesen werden. Am Ende des ersten Semesters erfolgt der defi-
nitive Entscheid über einen Verbleib der Schülerin bzw. des Schülers in 
der 3. Sekundarklasse oder über einen allfälligen Wechsel ins zweite 
Semester der 2. Sekundarklasse. Ein Wechsel in die 2. Sekundar-
klasse kann im gegenseitigen Einverständnis zwischen Lehrpersonen 
und Erziehungsberechtigten bereits im Verlaufe des ersten Semesters 
erfolgen. 
3 Ein Wechsel am Ende der 2. Klasse des Untergymnasiums infolge 
einer Nichtpromotion mit mehr als drei ungenügenden Noten in den 
aufgeführten Fächern hat eine Zuweisung in die 2. Sekundarklasse zur 
Folge. 

Wechsel aus der 
2. Klasse des 
Untergymnasiums 
infolge einer 
Nichtpromotion 

  

Art. 7  

Diese Richtlinien treten rückwirkend auf den 1. August 2013 in Kraft. Inkrafttreten 

 


